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BEREITSCHAFTS-
DIENSTE

Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei 110
DRK (Rettungsleitstelle) 07051 19222
Kreiskrankenhaus Calw 07051 140
Polizeiposten
Bad Liebenzell 07052 1333
oder 07051 161-247

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Montag bis Donnerstag
für den Bereich Bad Liebenzell und Teilor-
te, erreichbar über die Rufnummer für 
den organisierten Bereitschaftsdienst. 
Anrufe der Patienten werden über die Te-
lefonnummer 116117 (wie am Wochen-
ende) zu den jeweiligen Dienstzeiten an 
den diensthabenden Arzt weitergeleitet.
In den sprechstundenfreien Zeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils 
18:00 bis 08:00 Uhr Folgetag
Mittwoch ab 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr Fol-
getag und
Freitag, 16:00 Uhr und ganzes Wochen-
ende bis Montag, 08:00 Uhr
Feiertage
Vorabend Feiertag, 18:00 Uhr, bis Folge-
tag Feiertag, 08:00 Uhr,
für Bad Liebenzell und die Stadtteile Bein-
berg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Un-
terlengenhardt, Monakam, Unterhaugstett
Telefonische Anmeldung über einheitli-
ches Call-Center-Telefon-Nr. 116117

Kinderärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Telefonnummer 116117
Montag bis Donnerstag
ab jeweils 19 Uhr bis Folgetag 8 Uhr
Freitag ab 19 Uhr bis Montag 8 Uhr
Notfallpraxis für Kinder und Jugend-
liche am Krankenhaus Freudenstadt
Außerhalb der Öffnungszeiten der Arzt-
praxen und am Wochenende und an Fei-
ertagen:
von 9 - 15 Uhr ohne Voranmeldung
Kinderärztlicher Notdienst Pforzheim, 
Tel. 07231 9692969
Öffnungszeiten: Mittwoch 15 - 20 Uhr, 
Freitag 15 - 20 Uhr,
Wochenende und Feiertage 8 - 20 Uhr, 
ab 20 Uhr wenden Sie sich bitte an die 
Kinderklinik Pforzheim, Tel. 07231 9690

Augenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Für Bad Liebenzell mit den Stadt-
teilen
Telefonische Anmeldung
Tel. 116117

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst
05.02.2022 – 07.02.2022,08:00 Uhr
C. Kläger, Dr. L. Kläger
Kirchstr.2/3
75391 Gechingen
Tel. 07056 4400

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst
05./06.02.2022
Tierarztpraxis Althengstett
Yahaya Al-Hamdani
Sonnenstraße 17
75382 Althengstett
Tel. 07051 12853 oder 0174 3917874

Apotheken-Notdienste 
Calw / Bad Liebenzell / 
Bad Wildbad
Freitag, 04.02.2022
Burg-Apotheke Calw-Altburg
Schwarzwaldstr. 59, Tel.: 07051 5 11 04
Samstag, 05.02.2022
Alte Apotheke Calw
Marktstr. 11, Tel.: 07051 21 33
Sonntag, 06.02.2022
Rathaus-Apotheke Althengstett
Simmozheimer Str. 14, Tel.: 07051 - 3 01 84
Montag, 07.02.2022
Stadt-Apotheke Calw
Lederstr. 35, Tel.: 07051 3 01 93
Dienstag, 08.02.2022
Apotheke Schömberg
Lindenstr. 9, Tel.: 07084 42 22
Mittwoch, 09.02.2022
Eichen-Apotheke Calw-Stammheim
Gartenstr. 1, Tel.: 07051 3 07 09
Donnerstag, 10.02.2022
Schwarzwald-Apotheke Schömberg
Lindenstr. 22, Tel.: 07084 69 00

Tel: 07052 93536-0   Fax: 07052 93536-29 

 www.diakoniestation-badliebenzell.de 

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Calw e. V.
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Tel. 07051 7009-0, Fax: 07051 7009-999
E-Mail: info@drk-kv-calw.de, 
Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Tel. 112
Krankentransport Tel. 19222
Soziale Dienste
Hausnotruf-Service, „Essen auf Rädern“, 
Fahrdienst, Seniorenreisen, Bewegungs-
programm, Betreuungsdienst
Sabine Wiegand und Daniel Vejsada
Tel. 07051 7009-140 (141)
E-Mail: wiegand@drk-kv-calw.de, vejsa-
da@drk-kv-calw.de
Erste-Hilfe-Kurse
Werner Schlotter
Tel. 07051 7009-110
E-Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de
Fachdienst Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: 
Silvia Murphy und Martina Haag
Termine nach Vereinbarung unter  
Tel. 07051 160-146, Fax 07051 795-146, 
E-Mail: Sivia.Murphy@kreis-calw.de oder 
Martina.Haag@kreis-calw.de

Kinder- und Jugendhospizdienst
der Malteser im Landkreis Calw
Wir begleiten Familien in denen ein Kind 
oder ein Elternteil eine lebensverkürzen-
de Erkrankung hat. Kontakt: 
Tel. 0170 5555465
www.malteser-calw.de
OnyX – Beratungsstelle bei sexu-
alisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen des Landkreises Calw
Vertrauliche Beratung bei sexualisierter Ge-
walt an Kindern und Jugendlichen für Betrof-
fene, Angehörige und Vertrauenspersonen
Gemeinsame Erarbeitung von Handlungs-
konzepten
Verleih von Präventionskoffern für ver-
schiedene Altersgruppen an Fachkräfte
Kontakt: Tel. 07452 842-580; Mobil: 0170 
4544080; E-Mail: onyx@kreis-calw.de
Ambulanter Hospizdienst
Schömberg - Bad Liebenzell - 
Unterreichenbach und Teilorte
Leitung: Monika Bregulla, 
Tel. 0152 27790079
Betreuungsbehörde
Landratsamt Calw
Aufklärung und Beratung über Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen
Informationen zum Betreuungsrecht
Tel. 07051 160-217
Frauenhaus
Frauen helfen Frauen e. V.
Tel. 07051 78281
Telefonseelsorge
Tel. 0800 1110111
Gebührenfreie Rufnummer
Taxi
Tel.07052 9357093
Liebenzeller Taxi Bad Liebenzell
Tel. 07052 2601 und 2215
Siegfried Klitzke, Bad Liebenzell
Tel. 07084 9799989 und 0174 5412670
Weis-Schröder, Schömberg
Tel. 07051 2266
Martin Walter, Calw-Heumaden
07033 90946680
Flad, Weil der Stadt
Bürger-Rufauto
Tel. 07052 9358640
Mo. - Fr., 10:00 - 12:00 Uhr
Bestattungsordner
Tel. 07052 2238
Herr Sebastian Kopp,
Finkenbergweg 13, Bad Liebenzell
Bereitschaftsdienste
Schwarzwaldwasserversorgung
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie un-
ter den Telefonnummern:
Tel. 07052 1569, Tel. 07081 939611
Klärwerk Bad Liebenzell
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie un-
ter der Sammelnummer:
Tel. 07052 1600
Strom
Störungsstelle, Tel. 0800 3629477
Gas
Betriebsstelle Calw,
Tel. 07051 7903-12
Fundtiere
Tierrettungsstation
Im Eulert 12, 75382 Althengstett-Neu-
hengstett, Tel. 07051 9352108
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Die Stadt Bad Liebenzell und der Stadtseniorenrat plus Bad Liebenzell e.V. trauern um

Gernot Wendlandt
* 24.04.1943       + 15.01.2022

Gernot Wendlandt hat 2011 den damaligen Stadtseniorenrat Bad Liebenzell e.V. gegründet. Er war bis 2020 Vorsitzender und 
anschließend bis Ende 2021 stellvertretender Vorsitzender des Vereins.

In dieser Zeit hat Gernot Wendlandt mit seinem Engagement und seiner Erfahrung ganz wesentlich dazu beigetragen, dass 
in Bad Liebenzell aus einer Gruppe aktiver Seniorinnen und Senioren ein wichtiger Verein geformt werden konnte, der sich  
ehrenamtlich um die vielseitigen Interessen, Anliegen und Sorgen älterer und hilfsbedürftiger Menschen kümmert und sich 
rasch zu einer Plattform für ein lebendiges Miteinander von Jung und Alt entwickelt hat. 

Mit dem Tode von Gernot Wendlandt verliert der Verein ein treues Mitglied, das sich bis zuletzt für die Interessen der Mitglieder 
und die Weiterentwicklung des Vereins eingesetzt hat. 

Wir werden Gernot Wendlandt in dankbarer Erinnerung behalten. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Eva und seinen 
Kindern Anna und Gunnar.

Roberto Chiari  Günther Wallburg
Bürgermeister  Vorsitzender des Stadtseniorenrats plus e.V.

Jede Blutspende zählt! 

Der DRK-Blutspendedienst bittet dringend zur Blutspende
Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten drin-
gend benötigt. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können keine Reserven 
aufgebaut werden.

Daher bittet das DRK alle Gesunden zur Blutspende am:

Montag, 21.02.2022 
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Dorfzentrum, Waldstraße 25
75378 BAD LIEBENZELL / MONAKAM

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden.

Alle verfügbaren Termine finden Sie online unter: terminreservierung.blutspende.de 

Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel!

Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspen-
delokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Bitte entsprechende Nachweise mitbringen (Antigen-Schnell-
test nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen 
vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten werden.

Nach einer SARS-CoV-2-Impfung können Sie, vorausgesetzt Sie fühlen sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden.

 Wer Blut spendet, sollte gesund sein und sich fit fühlen.

Alle Informationen finden Sie unter www.blutspende.de/corona.

Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline  
0800 - 11 949 11.
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Antrittsbesuch in Maisenbach-Zainen
Fritz Steininger, Ortsvorsteher aus Mai-
senbach-Zainen, lud letzten Freitag ge-
meinsam mit dem Ortschaftsrat den 
neuen Bürgermeister von Bad Liebenzell, 
Roberto Chiari sowie die designierte Ge-
schäftsführerin der Freizeit und Tourismus 
Bad Liebenzell GmbH, Sina Dornbach, zu 
einem Kennenlerntag in den Bad Lieben-
zeller Teilort Maisenbach-Zainen ein.
Seine Idee, den Gästen frühzeitig zu Amts-
beginn schon die besonderen Sehens-
würdigkeiten seines 551 Einwohner zäh-
lenden Erholungsortes zu zeigen, dabei 
sowohl schöne Augenblicke zu genießen 
wie hier und da auch schon mal kommu-
nalpolitische Themen anzureißen, wurde 
gerne angenommen. Von einer Gesamt-
fläche über 3.380 ha der Gemarkung Bad 
Liebenzell entfallen 313 ha, verteilt auf 
einer Höhenlage von 621 bis 659 m über 
NN, auf Maisenbach-Zainen.
Alles war akribisch vorbereitet und wohl 
durchdacht. Von 09:00 bis 18:30 Uhr 
standen insgesamt 13 Besuchstermine 
auf dem Programm. Ortsansässige Hand-
werksbetriebe und Firmen ebenso wie 
Ortsverbände, Vereine und Kirchenge-
meinden. Auch dem dortigen Kunstkreis 
wurde ein Besuch zuteil. Natürlich stan-

 
 Foto: Günther Wallburg

den auch die zwei Gasthäuser auf dem 
Programm, wo letztendlich am Abend 
in der Brennerei zum Löwen bei einem 
Abendvesper der umfassende Rundgang 

sein Ende fand. Wie zu hören war, sei dies 
bisher die erste Einladung dieser Art von 
einem Bad Liebenzeller Teilort gewesen.

AMTLICHES

DER BÜRGERMEISTER 
GRATULIERT

08.02.2022
Frau Ella Eberlein
zum 85. Geb.
Bad Liebenzell
08.02.2022
Herrn Julius Gross
zum 90. Geb.
Unterlengenhardt
10.02.2021
Herrn Herbert Pfrommer
zum 85. Geb.
Monakam

ÖFFENTLICHE BEKANNT- 
MACHUNGEN DER STADT
BEKANNTMACHUNG zur öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates
Zu einer Sitzung des Gemeinderates wird 
hiermit freundlichst eingeladen auf
Dienstag, 8. Februar 2022, um  
18:00 Uhr
im Spiegelsaal des Kurhauses Bad Lieben-
zell
Tagesordnung:
1.  Bürgerfragestunde
2.  Bekanntgaben
 2.1 Jugendgemeinderat
 2.2 aus nichtöffentlicher Sitzung
 2.3 weitere Bekanntgaben
3.   Niederschrift des Gemeinderats vom 

14.12.2021 - Kenntnisnahme

4.   Spendenbericht - Spendenaufstellung 
für das Jahr 2021

5.  Haushalt der Stadt Bad Liebenzell
 - Investitionsprogramm 2022 bis 2025
 -  Investitionsprogramm der städti-

schen Eigenbetriebe
6.  Anfragen
Hiermit möchten wir darauf hinweisen, 
dass für die Sitzung des Gemeinderats 
die 3G-Regelung einzuhalten ist. Somit 
haben nicht-immunisierte Teilnehmende 
einen aktuellen Antigen- oder PCR-Test-
nachweis vorzulegen. Bitte halten Sie die 
entsprechenden Nachweise bereit. 
gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

Alle Unterlagen zur Sitzung sind  
im Internet unter  

bad-liebenzell.ris-portal.de zu finden.

Fälligkeit Grundsteuer & Gewerbe-
steuer 1. Quartal 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt-
kasse
Die Stadtkämmerei macht darauf auf-
merksam, dass folgende Steuern am 15. 
Februar 2022 zur Zahlung fällig werden:
Grundsteuerrate  1. Quartal 2022
Gewerbesteuer-Vorauszahlung  
 1. Quartal 2022
Wenn Sie uns einen Abbuchungsauftrag 
erteilt haben, werden wir die fälligen Ra-
ten zum Fälligkeitstermin von Ihrem Kon-
to abbuchen. Alle anderen Steuerzahler 

bitten wir um rechtzeitige Überweisung 
der fälligen Raten auf eines der städti-
schen Konten mit der Bitte um Angabe 
des Buchungszeichens. Bei nicht rechtzei-
tiger Bezahlung müssen die gesetzlichen 
Säumniszuschläge berechnet werden. 
Wasserzins- und Abwassergebühren 
1. AZ
Wasserzins- und Abwassergebühren 
werden fällig
Die Stadtkämmerei macht darauf auf-
merksam, dass die 1. Abschlagszahlung 
2022 auf den Wasserzins- und die Abwas-
sergebühren zum 15.02.2022 fällig wird.
Da die Höhe der Abschlagszahlungen auf 
der Jahresschlussrechnung ausgewiesen 
ist, werden keine besonderen Abschlags-
bescheide mehr zugestellt.
Wenn Sie uns einen Abbuchungsauftrag er-
teilt haben, werden wir den Abschlagsbetrag 
zum Fälligkeitstermin von Ihrem Konto abbu-
chen. Alle übrigen Gebührenzahler bitten wir 
freundlich, rechtzeitig zu bezahlen und das 
Buchungszeichen anzugeben, das auf der 
Jahresschlussrechnung ersichtlich ist.
Ein Vorteil für Sie und uns wäre, der Stadt 
ein SEPA-Lastschriftmandat zum Abbu-
chen von Wasserzins und Abwasserge-
bühren zu erteilen. 
Ihre Vorteile:
Kein Ausfüllen von Überweisungsformularen
Kein Überwachen von Zahlungsterminen
Kein lästiger Mahnbrief
Kein Säumniszuschlag und keine Mahnge-
bühren
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Sie können jeden ausgeführten Einzug 
innerhalb von 8 Wochen durch Ihre Bank 
stornieren lassen und jederzeit die uns 
erteilte Ermächtigung widerrufen, so dass 
Sie keinerlei Risiko eingehen. Für uns be-
deutet Ihre Einzugsermächtigung Einspa-
rung von Verwaltungskosten, was allen 
Bürgern zu Gute kommt.
Auskünfte erteilen gerne Frau Wendel und 
Frau Wolf, Stadtkämmerei, Rathaus Bad 
Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, Zimmer 
322, Telefon-Durchwahl 408-326.

Bebauungsplanverfahren  
„Wasenäcker“ in Bad Liebenzell im 
Verfahren nach § 13b BauGB
- Bekanntmachung geänderte Billigung 
des Planentwurfes und Offenlage
Der Gemeinderat der Stadt Bad Lieben-
zell hat am 25.01.2022 in öffentlicher 
Sitzung, den aufgrund der letzten Öffent-
lichkeitsbeteiligung sowie Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange, 
geänderten Planentwurf „Wasenäcker“ 
gebilligt und die Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der betroffenen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange für 
die Änderungen (siehe Öffentlichkeitsbe-
teiligung) beschlossen.
Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes umfasst die Flurstück Nr. 361, 632, 
633, 638, 638/1, 639, 640, 2037, 2042, 
2043, 2045, 2045/3, 2045/4, 2049, 
2050 und 2163 vollständig sowie teilwei-
se die Flurstücke Nr. 635, 636, 637, 641, 

686, 689, 691/2, 2038, 2039, 2039/1, 
2041, 2048 und 2053/4.
Maßgebend ist der Entwurf des zeichne-
rischen Teils des Bebauungsplans „Wa-
senäcker“ i.d.F. v. 22.01.2022, des Stadt-
planungsbüros Schöffler (siehe Anlage).
Ziele und Zwecke der Planung 
Die Stadt Bad Liebenzell verzeichnete in 
den letzten Jahren aufgrund der Nähe zu 
den Oberzentren Stuttgart, Karlsruhe und 
Pforzheim einen stetigen Bevölkerungs-
zuwachs und benötigt daher dringend 
Wohnraum. Die Nachfrage nach Wohn-
raum konnte bisher am Markt nicht ge-
deckt werden, daraus folgt ein Mangel an 
Wohnraum. Um dem entgegenzuwirken 
will die Stadt am nördlichen Ortsrand des 
Ortsteils Möttlingen eine derzeit teilweise 
bebaute Fläche als Bauland entwickeln.
Ziel ist die Schaffung eines Wohngebietes 
in attraktiver Stadtteillage. Angepasst an 
den örtlichen Bedarf sollen Bauplätze für 
Einzel- und Doppelhäuser sowie ein ver-
dichteter Innenbereich mit Mehrfamilien-
häusern entstehen.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
„Wasenäcker“ mit örtlichen Bauvorschrif-
ten verfolgt die Stadt das Ziel, die örtliche 
Wohnfunktion zu sichern und zu stärken, 
sowie eine rechtssichere und zukunftsfä-
hige Entwicklung des Gebiets. Da es sich 
um eine Außenbereichsfläche handelt ist 
die Aufstellung eines Bebauungsplans un-
umgänglich, um Wohnraum am Ortsrand 
von Möttlingen zu schaffen.
Das beschleunigte Verfahren gem. § 13b 
BauGB kann bei Außenbereichsflächen 

angewendet werden, die die Zulässigkeit 
von Wohnnutzung begründen und sich im 
Zusammenhang an bebaute Ortsteile an-
schließen. Die Voraussetzungen für die 
Anwendung des beschleunigten Verfah-
rens sind im vorliegenden Fall gegeben.
In der Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans 2020 der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Liebenzell / Unterreichenbach 
ist der Geltungsbereich als Wohnbauflä-
che Planung dargestellt. Der Bebauungs-
plan mit seinem allgemeinen Wohngebiet 
wird somit aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt.
Umweltprüfung
Der Bebauungsplan wird ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit 
sowie den berührten Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange wird 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Öffentlichkeitsbeteiligung
Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) sind der nachfolgend benannte 
Bebauungsplanentwurf sowie die bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahme für die Dauer eines Monats jedoch 
mind. 30 Tag öffentlich auszulegen. Par-
allel werden die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange beteiligt.
•	 BP Wasenäcker zeichnerischer Teil 

i.d.F. v. 22.01.2022
•	 BP Wasenäcker Textteil i.d.F. v. 

22.01.2022
•	 BP Wasenäcker städtebaulicher Ent-

wurf i.d.F. v. 22.01.2022
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•	 Übersichtsbegehung Artenschutz v. 
i.d.F. v. Nov. 2019

•	 Bestandsplan Grünordnung v. 
23.03.2021 

•	 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
i.d.F. v. Nov. 2019

•	 Geruchsgutachten Wasenäcker i.d.F. 
v. 09.10.2020

•	 Verkehrsuntersuchung Wasenäcker 
i.d.F. v. 26.06.2020

•	 Immissionsprognose Wasenäcker 
i.d.F. v. 12.03.2021

Gemäß § 4a Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) kann bestimmt werden, dass 
Stellungnahmen nur zu den geänder-
ten oder ergänzten Teilen abgegeben 
werden können. Der Gemeinderat hat 
beschlossen davon gebrauch zu machen. 
Es handelt sich um nachfolgend genannte 
Änderungen:
Änderungen Zeichnerischer Teil
•	 Anpassung des Geltungsbereichs 

nördlich der Zufahrtsstraße
•	 Ergänzung des Sichtdreiecks für Tem-

po 50
•	 Ergänzung der Fläche für Versorgungs-

anlagen (Elektrizität) mit entsprechen-
der Reduzierung der öffentlichen Stell-
plätze

•	 Erweiterung des Pflanzgebots für den 
nordöstlichen Teilbereich 2

•	 Entfall des südlichen Leitungsrechts
•	 Aktualisierung der Katastergrundlage
•	 Anpassung von Teilbereich 2 zu Teilbe-

reich 1 entlang der Zufahrtsstraße
•	 Entfall der nördlichen Fläche, die von 

Bebauung freizuhalten ist inkl. Anpas-
sung des Baufensters

•	 Anpassung der Festsetzung von 
Müllaufstellflächen zu nachrichtlicher 
Darstellung

Planungsrechtliche Festsetzungen
•	 Ergänzung der Sichtfelder
•	 Ergänzung der Fläche für Versorgungs-

anlagen (Elektrizität)
•	 Entfall der Festsetzung von Müllauf-

stellflächen
Örtliche Bauvorschriften
-/- keine Änderungen 
Hinweise
•	 Ergänzender Hinweis zum Denkmal-

schutz
•	 Ergänzender Hinweis zu Versorgungs-

leitungen (Elektrizität)
•	 Ergänzender Hinweis zur Geologie
•	 Ergänzender Hinweis zum Nieder-

schlagswasser
Offenlagefrist und Öffnungszeiten:
Vom 11.02.2022 bis einschließlich 
14.03.2022. Termine können von Mon-
tag bis Freitag telefonisch Vereinbarung 
werden unter Tel.: 07052 408-318 oder 
315.
Die interessierte Öffentlichkeit, hierzu 
zählen auch Kinder und Jugendliche, wird 
hiermit aufgefordert von der Möglichkeit 
der Einsichtnahme Gebrauch zu machen. 
Damit wird allgemein und jedermann Ge-

legenheit zur Einsicht in die Unterlagen 
sowie zur Äußerung und Erörterung der 
beabsichtigen Planung gegeben.
Während der Auslagefrist können bei der 
Stadtverwaltung Bad Liebenzell, Stadt-
bauamt, Kurhausdamm 2 – 4, im 2. Ober-
geschoss, beim Zimmer Nr. 314/315/318, 
75378 Bad Liebenzell, Stellungnahmen 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahem mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Ver-
fassers zweckmäßig. Eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit ist ausdrücklich erwünscht.
Nicht während der Auslegungsfrist/An-
hörungsfrist abgegebene Stellungnahmen 
können bei Abwägung zum Satzungsbe-
schluss unberücksichtigt bleiben.
Diese Veröffentlichung sowie die vorge-
nannten Unterlagen stehen ebenfalls auf 
der Homepage der Stadt Bad Liebenzell 
unter https://stadt.bad-liebenzell.de/
oeffentlichkeitsbeteiligung-bekanntma-
chungen/ zur Einsicht bereit. Darüber hi-
naus werden die Unterlagen auch über die 
Verlinkung auf dem GeoPortal des Landes 
unter https://www.uvp-verbund.de/kar-
tendienste abrufbar gemacht.
Bad Liebenzell, 31.01.2022
gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 

„Kaffee Busch / Im Blumenstiel, 1. Änderung“ für die Gemarkung Liebenzell im beschleunigten Verfahren nach § 13 b 
BauGB
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Der Gemeinderat der Stadt Bad Lieben-
zell hat am 25. Januar 2022 in öffentlicher 
Sitzung den im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 b BauGB aufgestellten Bebau-
ungsplan „Kaffee Busch / Im Blumenstiel, 
1. Änderung“ und die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten örtliche Bau-
vorschriften als Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich wird be-
grenzt auf die Grundstücke Flst. Nrn. 724, 
723 der Gemarkung Liebenzell.
Die genaue Abgrenzung ist in dem zeich-
nerischen Teil des Bebauungsplanes vom 
22.01.2022 des Büro Stadtplaner Archi-
tekten Schöffler dargestellt.
Der Bebauungsplan „Kaffee Busch / Im 
Blumenstiel, 1. Änderung“ tritt mit die-
ser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 
Abs. 3 BauGB). Der Bebauungsplan kann 
einschließlich seiner Begründung beim 
Bauverwaltungsamt, Zimmer 314, 315 
oder 318, Rathaus, Kurshausdamm 2 - 4, 
75378 Bad Liebenzell während der übli-
chen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann über seinen Inhalt Aus-
kunft erhalten. Übliche Dienststunden 
sind von Montag bis Freitag, vormittags 
von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und donners-
tags von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr. Termine 
nach Vereinbarung unter Tel. 07052 408-
314 oder der Durchwahl -315 und -318.
Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 BauGB
Unbeachtlich werden
•	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

•	 eine unter Berücksichtigung des  
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

•	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Bad Lieben-
zell unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht werden. Der vorige Satz gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 GemO 
Gemäß § 4 Abs. 4 GemO gilt die Satzung 
– sofern sie unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GemO 
oder aufgrund anderer auf der GemO be-
ruhenden Vorschriften zustande gekom-
men ist – ein Jahr nach dieser Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
•	 die Vorschrift über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekannt-machung der Satzung 
verletzt worden sind,

•	 der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat oder die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss vor Ablauf der Jahresfrist be-
anstandet hat oder

•	 die Verletzung gegenüber der Stadt 
Bad Liebenzell unter Bezeichnung 

des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Eine Verletzung kann von jedermann auch 
nach Ablauf der Frist geltend gemacht 
werden, wenn sie bereits innerhalb der 
Frist von einem Dritten schriftlich geltend 
gemacht wurde.
Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 BauGB 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 BauGB sowie § 44 Abs. 4 BauGB 

über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch diese Satzung und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.

Bad Liebenzell, 31.01.2022

gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

Berichtigung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan „Kaffee Busch / 
Im Blumenstiel, 1. Änderung“, Gemarkung Liebenzell.

Die Folgende veröffentliche Bekanntma-
chung hat nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuch (BauGB) folgenden Inhalt:
Berichtigung des Flächennutzungs-
planes im Bereich der Bebauungs-
planänderung „Kaffee Busch / Im 
Blumenstiel, 1. Änderung, Gemar-
kung Liebenzell
Der Geltungsbereich der Berichtigung 
ergibt sich aus den nachfolgenden 
Planausschnitten (Quelle: Auszüge aus 
den „Flächennutzungsplan 2020“ der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Lieben-
zell – Unterreichenbach, bearbeitet und 
Berichtigung durch das Stadtbauamt am 
31.01.2022).
Weicht ein Bebauungsplan bei 
der Aufstellung nach § 13b 
BauGB von den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes 
(FNP) ab, kann der Bebau-
ungsplan auch aufgestellt 
werden, bevor der FNP ge-
ändert oder ergänzt wird; die 
geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Gemeindegebie-
tes darf nicht beeinträchtigt 
werden; der FNP ist im Wege 
der Berichtigung anzupassen 
(§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). Es 
handelt sich dabei um einen 
lediglich redaktionellen Vor-
gang, auf den die Vorschriften 
über die Aufstellung von Bau-
leitplänen keine Anwendung 
finden. Sie erfolgt ohne Öf-
fentlichkeits- und Behörden-
beteiligung, beinhaltete kei-
nen Umweltbericht und bedarf 
nicht der Genehmigung, sie 
dient lediglich der Information 
der Öffentlichkeit.
Der Gemeinderat der Stadt 
Bad Liebenzell hat am 
25.01.2022 gemäß § 10 
BauGB die Bebauungsplanän-
derung „Kaffee Busch / Im 
Blumenstiel, 1. Änderung“ 
im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13b BauGB beschlos-
sen. Mit Bekanntmachung (in 
derselben Ausgabe) tritt die 
Bebauungsplanänderung in 
Kraft.
Der geltende Flächennut-
zungsplan weist für das Flur-
stück 724 der Gemarkung 

Liebenzell Sonderbaufläche aus. Für den 
Bereich der Bebauungsplanänderung wird 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Die noch 
dargestellte geplante Fläche für Klink, 
Sonderfläche wird im Rahmen der Fort-
schreibung des FNP herausgenommen 
bzw. angepasst.
Die vorliegende Berichtigung stimmt mit 
den Inhalten des als Satzung beschlosse-
nen Bebauungsplanes überein.
Bad Liebenzell, 31.01.2022
Gez.
Roberto Chiari
Bürgermeister

Berichtigung des Flächennutzungsplanes (FNP) zur Bebauungsplanänderung  
„Kaffee Busch / Im Blumenstiel, 1. Änderung“ 
 
Bisherige Darstellung 
 

 
 
Neue Darstellung 
 

 
 
Stadt Bad Liebenzell, 31.01.2022 
Stadtbauamt / JZ 
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BERICHT AUS DER 
GEMEINDERATSSITZUNG

Aus der Gemeinderatssitzung vom 
25.01.2022 – kurz notiert
•	 Der Gemeinderat stimmte dem Voll-

zug des Ergebnishaushalts im forst-
wirtschaftlichen Bereich für das 
Jahr 2020 zu, nahm den vorläufigen 
forstwirtschaftlichen Vollzug für das 
Jahr 2021 zur Kenntnis und stimmte 
zudem der forstwirtschaftlichen 
Betriebsplanung für das Jahr 2022 
zu. Der Gemeinderat erhielt zuvor von 
Herrn Volkert und Herrn Ziegler vom 
Landratsamt Calw einen Einblick in 
den aktuellen Waldzustand.

•	 In Sachen Lärmaktionsplan Unter-
haugstett nahm der Gemeinderat die 
im Rahmen der Offenlage eingegange-
nen Stellungnahmen und deren Wer-
tung zur Kenntnis. Der Lärmak-
tionsplan mit Stand vom 07.01.2022 
wurde einstimmig beschlossen. Ab-
schließend wurde die Verwaltung be-
auftragt, den Lärmaktionsplan formal 
abzuschließen und bei den zuständi-
gen Verkehrsbehörden die Umsetzung 
der Maßnahmen zu beantragen.

•	 Der Gemeinderat billigte den Plan-
entwurf des Bebauungsplans „Wa-
senäcker“ für Möttlingen. Zuvor 
wurden die Abwägungsvorschläge zu 
den Anregungen aus der Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange so-
wie der Öffentlichkeit entsprechend 
der Abwägungstabelle in die Planung 
übernommen. Der Beschluss wird 
von der Verwaltung nun ortsüblich be-
kanntgegeben. Des Weiteren müssen 
die Träger öffentlicher Belange und 
die Öffentlichkeit aufgrund der einge-
arbeiteten Änderungen erneut betei-
ligt werden. Im Zusammenhang mit 
dem Baugebiet „Wasenäcker“ musste 
auch der bestehende Umlegungs-
ausschuss neu besetzt werden. 
Aufgrund des Bürgermeisterwechsels 
wurde Bürgermeister Chiari als neuer 
Vorsitzender bestellt. Frau Gabriele 
Geikowski rückt für Frau Götz, welche 
im letzten Jahr aus dem Gremium aus-
geschieden ist, nach.

•	 Aufgrund von personellen Wechseln in 
den Ortschaftsräten Bad Liebenzell-
Kernstadt und Möttlingen musste der 
Gemeinderat die entsprechenden Per-
sonalien entscheiden. Im Ortschafts-
rat Bad Liebenzell-Kernstadt wähl-
te das Gremium einstimmig Matthias 
Pfrommer zum stellvertretenden 
Ortsvorsteher. Neue Ortsvorste-
herin im Stadtteil Möttlingen ist 
Anja Riedhamer. Als Stellvertreter 
wurde Valerij Schwindt gewählt.

•	 Die Innenputzarbeiten im Rah-
men der Sanierung der Grundschu-
le Möttlingen wurden an die Firma 
Häußler aus Bad Liebenzell vergeben.

•	 Der Gemeinderat beschloss außerdem 
die Vergabe der Erdarbeiten im Rah-
men der Erweiterung der Erddepo-
nie Hochholz an die Firma Hirsch-

berger & Kusterer Hoch- und Tiefbau 
GmbH aus Bad Liebenzell.

•	 Die Abwägungsvorschläge, wel-
che zum Bebauungsplan „Kaffee 
Busch, 1. Änderung“ in Bad Lie-
benzell aus der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange sowie der Öffent-
lichkeit eingegangen sind, wurden 
entsprechend der Abwägungstabelle 
in die Planung übernommen. Der Ge-
meinderat beschloss den Entwurf des 
Bebauungsplans als Satzung. Der Be-
bauungsplan wird entsprechend von 
der Verwaltung ausgefertigt und öf-
fentlich bekannt gegeben.

•	 In Sachen Bebauungsplan „Barth-
straße Mitte“ in Möttlingen stimm-
te der Gemeinderat mehrheitlich zu, 
den Bebauungsplan im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
aufzustellen. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, den Aufstellungsbeschluss 
ortsüblich bekannt zu machen und den 
Planentwurf vorzubereiten.

•	 Ebenso wurde beschlossen, den 
Bebauungsplan „Kürbisäcker 
nördlicher Teil – Luisenstraße, 
Änderung“ in Unterhaugstett im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 
13a BauGB aufzustellen. Hier soll ins-
besondere der vom Ortschaftsrat ge-
plante Spielplatz entsprechend des 
bereits eingereichten Baugesuchs auf-
genommen werden. Auch hier wurde 
die Verwaltung beauftragt, den Auf-
stellungsbeschluss ortsüblich bekannt 
zu machen und den Planentwurf vor-
zubereiten.

•	 Nachdem sich die Sieger des städ-
tebaulichen Wettbewerbs „Müh-
lenareal“, namentlich das Projekt-
team Daniel Schönle Architektur und 
Stadtplanung sowie Michael Hink 
Landschaftsarchitekt GmbH, in der 
Septembersitzung des Gemeinderats 
vorgestellt und ihr Konzept zur Be-
bauung des Mühlenareals präsentiert 
hatten, wurden sie nun vom Gemein-
derat für die Leistungsphasen 1 bis 
5 nach der HOAI stufenweise beauf-
tragt. Für die weitere Projektentwick-
lung wurde ein projektbegleitender 
Ausschuss „Mühlenareal“ gebildet. 
Vorsitzender dieses Ausschusses ist 
Bürgermeister Chiari. Die weiteren 
Mitglieder sind Volker Kliewer, Armin 
Jans und Dietmar Lehmann-Schaufel-
berger. Als Stellvertreter wurden Joa-
chim Eppel, Simona Schlott und Frank 
Reichardt bestellt.

AUS DEN
STADTTEILEN

MÖTTLINGEN

So erreichen Sie den  
Ortschaftsrat
Unter der Mobilnummer 0174 8387554 
können Sie uns entweder persönlich er-
reichen oder eine Nachricht hinterlas-

sen. Wir rufen dann gerne zurück. Die 
Nummer gilt auch für WhatsApp und den 
WhatsApp-Broadcast. Per E-Mail sind wir 
erreichbar unter: ortschaftsrat.moettlin-
gen@bad-liebenzell.de

Einladung zu einer öffentli-
chen Sitzung des Ortschafts-
rates 16.02.2022
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Mitglieder des Ortschaftsrates,
hiermit lade ich Sie zur nächsten öffentli-
chen Sitzung des Ortschaftsrates Möttlin-
gen ein.
Termin: Mittwoch, 16. Februar 2022, 
19:30 Uhr im Bürgersaal Möttlingen
Tagesordnung:
1. Bürgerfragen
2.  Einsetzung neues Ortschaftsratsmit-

glied
3. Planung Ortschaftsrat
4. Bericht aus dem Gemeinderat
5. Sonstiges
Ihre
Anja Riedhamer
Ortsvorsteherin

KINDERTAGES-
EINRICHTUNGEN

KINDERTAGESSTÄTTE 
MARIENSTIFT

Neues aus der Wichtelgruppe

 Foto: H. Mettler
Im vorderen Teil der Kita-Marienstift be-
findet sich neben der Krippengruppe die 
Wichtelgruppe. Die Räume befinden sich 
im Erdgeschoss des Neubaus und im 
Fachwerkhaus. Die Räume sind haupt-
sächlich geprägt durch viel Platz und 
wenig Einrichtungsgegenstände. Dies er-
möglicht den Kindern ohne Reizüberflu-
tung ihre Bedürfnisse in sicherer und ge-
schützter Atmosphäre zu befriedigen. Die 
Räume werden immer je nach Bedürfnis 
der Kinder umgeräumt.
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Somit werden unsere dreijährigen Kinder 
(Wichtel) im kleinen, geschützten Rahmen 
eingewöhnt und lernen hier andere Kinder 
kennen und erleben den Tagesablauf in 
einer Kita. Die Eingewöhnung der Kinder 
wird von einem/er ErzieherIn in durchge-
führt. Sie/Er ist in den ersten Wochen vor 
allem der Ansprechpartner für die Eltern/
Sorgeberechtigten. Die weiteren päda-
gogischen Mitarbeiter unterstützen die 
pädagogische Fachkraft. Währenddessen 
betreuen sie zum Beispiel die anderen Kin-
der in der Gruppe. Nach der Wichtelzeit, 
die mit den Sommerferien endet wechseln 
die Kinder in das offene Konzept der Kita. 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, 
sich in verschiedenen Funktionsräumen 
bis zum Schuleintritt weiterzuentwickeln.
Zum gemeinsamen Frühstück gehen die 
Wichtel mit ihren ErzieherInnen in das 
Vesperstüble der großen Kita. Die freie 
Spielzeit im Garten verbringt die Gruppe 
auch im Kindergarten. 
Hin und wieder besuchen die Kinder den 
Morgenkreis der älteren Kinder im offenen 
Bereich.
Auch im neuen Jahr freuen wir uns auf die 
gemeinsame Zeit mit den Großen im Kin-
dergarten.
Herzliche Grüße aus der Wichtelgruppe

WALDKINDERGARTEN
BAD LIEBENZELL E.V.

Schulkindbetreuung in den  
Faschingsferien

 
 Foto: 
Waldkindergarten 
Bad Liebenzell e.V.

Vom 28.02. bis 
04.03.2022 kön-
nen wir wieder 
unsere Ferienbe-
treuung für alle 
Schulkinder anbie-
ten. An der Bruch-
hütte in Unter-
haugstett und im 
umliegenden Wald 
werden wir wieder 
jede Menge erle-
ben können und 
gemeinsam bei 
Spiel, Spaß und frischer Luft in die Natur 
eintauchen. Da es weiterhin nicht anders 
geht, müssen wir uns auch in diesem Fall 
an die zum Zeitpunkt der Betreuung gel-
tenden Verodnungen halten. Infos zu den 
Betreuungszeiten und den geltenden Re-
gelungen entnehmen Sie bitte den Infor-
mationen auf der Homepage, welche vor 
den Faschingsferien eingestellt werden.
Vormittagsbeitrag Mitglieder: 6,00 €/
Nicht-Mitglieder: 7,50 €
Die Anmeldeunterlagen (Teil1/Teil2/Se-
pa-Mandat) finden Sie auf unserer Web-
site www.waldkindergarten-liebenzell.de 
unter Info. Senden Sie die Anmeldung bit-
te bis zum 20.03.2022 an: Nicole Müller, 
Langwasengässle 6, 75242 Neuhausen 
oder digital an nicole.mueller@waldkin-
dergarten-liebenzell.de
Zum Schluss: Bitte wie immer an wetter-
geeignete Kleidung und ausreichend Ves-
per denken.

AUS DER
STADTBIBLIOTHEK

Dienstag und Donnerstag 10 - 15 Uhr
Mittwoch bis Freitag 16 - 18 Uhr
Samstag 10 - 12 Uhr
Tel.: 07052-5413, bibliothek@bad-lieben-
zell.de
http://www.stadtverwaltung.bad-lieben-
zell.de/stadtbibliothek.html
Bitte beachten Sie die Regelungen der je-
weils aktuellen Corona-Verordnung. Wei-
terhin gelten selbstverständlich die übli-
chen Hygiene- und Abstandsregeln.
Alternativ bieten wir Ihnen unseren be-
währten Bestell- und Abholservice an: Be-
stellungen unter Telefon 07052-5413 oder 
per E-Mail an bibliothek@bad-liebenzell.
de. Für die Abholung der bestellten Me-
dien oder für die Rückgabe entliehener 
Medien an der Bibliothekstür ist kein G-
Nachweis erforderlich!
Historisch, spannend, …
... abenteuerlich sind unsere heutigen Vor-
schläge für Ihre Feierabendlektüre. Dabei 
sind die Hintergründe so gut recherchiert, 
dass man beim Lesen ganz nebenbei noch 
eine Menge über den Alltag der damaligen 
Zeit erfährt. Begleiten Sie unsere mutigen 
Heldinnen auf ihrem Weg durch die Stür-
me des Lebens:
Lisa McAbbey: Die Schmugglerlady. - 
England 1784. Die junge Lysia "erbt" den 
Schmugglerring ihres Vaters Lord Farley 
und kann so weiter für den Lebensun-
terhalt der Familie sorgen. Doch das Ge-
schäft ist hart und gefährlich, Lysias Le-
ben wird dadurch komplett auf den Kopf 
gestellt. Zum Glück steht ihr mit Jack Ry-
der ein tatkräftiger, dazu noch charman-
ter und gutaussehender Helfer zur Seite. 
Doch dann reist der Earl of Darrington mit 
einem brisanten Auftrag an: Er soll endgül-
tig für das Ende der Schmuggelgeschäfte 
in der Gegend sorgen ...
Fiona McIntosh: Die Diamantenerbin. 
- Südafrika, 1870. Die Halbwaise Clemen-
tine wächst bei ihrem Vater in Kimberley 
auf. Der Ingenieur hat nie die Hoffnung 
aufgegeben, eines Tages Diamanten zu 
finden. Unerwartet hat er tatsächlich 
Glück, doch kommt er kurz darauf auf tra-
gische Weise ums Leben. Clementine fin-
det in England bei ihrem Onkel Reggie ein 
neues Zuhause. 1894 ist aus Clem eine 
selbstbewusste junge Frau geworden. Sie 
lernt Will, den Sohn eines Geschäftspart-
ners ihres Onkel kennen und verlebt mit 
ihm eine wunderschöne Zeit. Doch es ist 
ausgerechnet Will, der sie durch seine Fra-
gen nach Südafrika auf eine Fährte bringt, 
die sie weit zurück in die Vergangenheit 
führt ...
Elisabeth Herrmann: Der Teepalast. - 
Das Leben ist hart in Ostfriesland in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Lene 
Vosskamp ist die älteste Tochter einer ar-
men Fischerfamilie und muss schon früh 
schwere Schicksalsschläge hinnehmen. 
Als sie nach einem Schiffsunglück einen 
Mann aus den Fluten rettet, gerät sie 

durch ihn in den Besitz einer seltsamen 
Münze. Diese berechtigt dazu, in China 
mit Tee zu handeln, und Lene ergreift die 
Chance, sich aus ihren elenden Verhält-
nissen und ihrer bitteren Armut zu befrei-
en. Ihr gefahrvolles Abenteuer führt sie 
von Emden nach London, und dann über 
Calcutta nach Kanton. Dort werden die 
besten Tees der Welt gehandelt, und Lene 
scheint am Ziel all ihrer Träume zu sein ...

FREIZEIT UND
TOURISMUS

Die Trinkhalle im Kurpark 
Vom 31.01. bis 11.02.2022 hat die 
Trinkhalle aufgrund der Jahresinven-
tur geschlossen!
Zahlreiche Schätze und Überraschungen 
warten darauf, entdeckt zu werden und 
ein neues Zuhause zu finden. Tolle De-
koartikel oder Geschenkideen sind in der 
Trinkhalle zu finden.
TIPP: Von Montag bis Freitag gibt es au-
ßerdem leckeren, heißen Glühwein in der 
Trinkhalle zu kaufen.
Öffnungszeiten der Trinkhalle
November bis April:
Täglich
11:00 Uhr – 13:30 Uhr und
14:00 Uhr –  18:00 Uhr
April bis Oktober:
Mo. – Fr. 10:00 – 13:30 Uhr und 14:00 – 
18:00 Uhr
Sa. + So. 10:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 
19:00 Uhr
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